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Zur ausführlichen Version:  

Klicken Sie hier

Cyber Security ist „Chefsache“!   
Die NIS2 EU-Direktive steht in den Startlöchern

Tägliche Meldungen über Cyberangriffe zeigen, dass die 
Anzahl der Cyber Security Vorfälle exponentiell wächst. 
Diesen Veränderungen trägt die im November 2022 ver-
abschiedete EU-Direktive „NIS2“ (Network and Informa-
tion Security 2) Rechnung. Sie ersetzt die bisherigen Vor-
gaben und soll bis 2024 in die nationale Gesetzgebung 
umgesetzt werden. 

Ziel dieser Direktive ist es, einen Mindeststandard der 
Cyber Security für Betreiber kritischer Infrastrukturen 
zu schaffen. Hier findet die erste Ergänzung und Ver-
änderung statt: Es werden nun zusätzliche Branchen als 
„kritische Infrastruktur“ betrachtet (beispielsweise Medi-
zintechnik). Die Schwellenwerte, ab denen Unternehmen 
unter NIS2 fallen, wurden ebenso angepasst. Eine Einstu-
fung als sogenannte „Important Entity“ gilt voraussicht-
lich bereits ab 50 Beschäftigten sowie einem Umsatz ab 
10 Mio. Euro und einer Bilanzsumme von mehr als  
43 Mio. Euro. Daneben gibt es die „Essential Entities“, 
sogenannte „große Betreiber“ aus 11 essenziellen Sekto-
ren wie Energie, Wasser, Transport, Digitale Infrastruktur, 
und weitere Sonderfälle.

Unternehmen und Organisationen, die sich derzeit noch 
nicht als betroffen nach den deutschen KRITIS-Kriterien 
definiert haben, werden zukünftig unter die neuen Rege-
lungen fallen.

Die notwendigen Maßnahmen orientieren sich an den 
bereits bekannten IT-Sicherheitsstandards und Best 
Practices. Neu hinzugekommen sind Vorgaben zur „IT-
Hygiene“ und somit der Fokus auf den Faktor Mensch. 
Es werden Konzepte für das Business Continuity Ma-
nagement (BCM) mit Backup Management und Bewäl-

tigungsstrategien im Falle eines Cyberangriffs gefordert 
und Maßnahmen im Bereich der Früherkennung, der 
Beobachtung von Angriffsvektoren im Cyberraum sowie 
eine Überwachungsstrategie der nationalen Cyber Threats 
und Incidents.

Cyber Security ist „Chefsache“! 
Die zu erfüllenden Mindestanforderungen an die Cyber 
Security sind von der Geschäftsführung zu überwachen. 
Bei Nichtbeachtung oder Verstößen müssen die betroffe-
nen Unternehmen mit erheblichen Sanktionen durch die 
nationalen Behörden rechnen.

In der NIS2-Direktive werden den nationalen Aufsichts-
behörden weitgehende Vorgaben gemacht, wie vor- 
zugehen ist, wenn die Mindeststandards nicht erfüllt  
werden. Insbesondere die Organhaftung stellt ein schar-
fes Schwert dar. Demnach sollen die Leitungsorgane von 
Betrieben in essenziellen Sektoren (Essential Entities)  
für Verstöße sogar persönlich haftbar gemacht werden. 

Damit stellt die Cyber Security nicht mehr nur ein reines 
IT-Thema dar, sondern betrifft die gesamte Organisation 
eines Unternehmens. 

Unsere Experten unterstützen Sie, sich in dem Dickicht 
der Cyber Maßnahmen zurecht zu finden und den für Sie 
richtigen Ansatz zu wählen.

Im RWT-Webinar am 29. März 2023 werden die Neuerun-
gen durch die NIS2 EU-Direktive vorgestellt. 

Zur Anmeldung

https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/cyber-security-ist-chefsache-die-nis2-eu-direktive-steht-in-den-startloechern.html
https://www.rwt-gruppe.de/veranstaltungen/detail/nis2-cyber-security-ist-chefsache.html
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Solidaritätszuschlag in 2020 und 
2021 noch nicht verfassungs-
widrig

Für den Bundesfinanzhof war die Erhebung 
des Solidaritätszuschlags (Soli) in den Jahren 
2020 und 2021 noch nicht verfassungswid-
rig. Bei seiner Einführung im Jahr 1995 sollte 
der Soli der Abdeckung der im Zusammen-
hang mit der deutschen Wiedervereinigung 
entstandenen finanziellen Lasten dienen.

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Privates Veräußerungsgeschäft: 
Vorherige teilweise Vermietung 
als Steuerfalle

Wird eine zu eigenen Wohnzwecken genutz-
te Immobilie innerhalb der Spekulationsfrist 
(10 Jahre) verkauft, ist der Gewinn insoweit 
nicht von der Besteuerung ausgenommen, 
als er auf tageweise an Dritte vermietete 
Räume entfällt. Dieses steuerzahlerun-
freundliche Urteil stammt vom Bundes-
finanzhof. 

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Grunderwerbsteuer: Anstieg in 
Hamburg und Sachsen

In zwei Bundesländern wird der Immobili-
enerwerb teurer. Denn Hamburg (von 4,5 % 
auf 5,5 %) und Sachsen (von 3,5 % auf 5,5 %) 
haben die Grunderwerbsteuer zum 1. Januar 
2023 erhöht. Nach dem Grunderwerbsteuer-
gesetz beträgt der Steuersatz 3,5 %. Die 
Bundesländer haben jedoch die Möglich-
keit, den Steuersatz selbst festzulegen.

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/solidaritaetszuschlag-in-2020-und-2021-noch-nicht-verfassungswidrig.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/privates-veraeusserungsgeschaeft-vorherige-teilweise-vermietung-als-steuerfalle.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/grunderwerbsteuer-anstieg-in-hamburg-und-sachsen.html
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Kassen-Nachschau: Keine hohen Hürden für den  
Übergang zu einer Außenprüfung

Seit 2018 besteht die Möglichkeit einer Kassen-Nach-
schau (§ 146b der Abgabenordnung (AO)). Dies ist ein 
eigenständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung 
steuererheblicher Sachverhalte, unter anderem im Zu-
sammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung 
von Geschäftsvorfällen. Die Kassen-Nachschau erfolgt 
grundsätzlich beim Steuerpflichtigen durch einen Amts-
träger der Finanzbehörde – und zwar ohne vorherige 
Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung. Das 
Finanzgericht Hamburg hat sich nun mit den Voraus-
setzungen für den Übergang zu einer Außenprüfung 
beschäftigt.

Sachverhalt 
Am 15. September 2021 erfolgte bei einem Restaurant 

(GmbH) eine Kassen-Nachschau. Der Umfang der 
Nachschau beinhaltete die Ordnungsmäßigkeit der Kas-
senführung. Die von den Prüfern erbetenen Aufzeich-
nungen stellten die Mitarbeiter der GmbH den Prüfern 
nicht zur Verfügung. Begründung: Die Unterlagen seien 
im Büro des Geschäftsführers verschlossen und nur 
dieser habe zu dem Büro einen Schlüssel.

Die Prüfer übergaben eine Liste der nachzureichenden 
Unterlagen. In der Folgezeit wurden die Unterlagen an 
einen der Prüfer übergeben. 

Mit Bescheid vom 11. Oktober 2021 teilte das Finanzamt 
der GmbH den Übergang zu einer Außenprüfung ge-
mäß § 146b Abs. 3 AO mit. 

· · ·

Zur ausführlichen Version:  

Klicken Sie hier

Photovoltaikanlagen: Finanzverwaltung äußert sich  
zum neuen Nullsteuersatz

Durch das Jahressteuergesetz 2022 wurde ein Nullsteuer-
satz für Umsätze im Zusammenhang mit bestimmten 
Photovoltaikanlagen eingeführt. Geregelt ist dies in dem 
neuen § 12 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG), der am  
1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Entscheidend ist hier 
die Leistungserbringung, also regelmäßig die Abnahme 
der Anlage. In einem Entwurfsschreiben hat sich die 
Finanzverwaltung nun insbesondere mit Fragen zur un-
entgeltlichen Wertabgabe befasst. 

Neuregelung 
Nach § 12 Abs. 3 UStG gilt für die Lieferung, den inner-
gemeinschaftlichen Erwerb, die Einfuhr und die Installa-
tion von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern ein 
Steuersatz von 0 % (Nullsteuersatz), soweit

• es sich um eine Leistung an den Betreiber der Photo-
voltaikanlage handelt und

• die Anlage auf oder in der Nähe von Privatwohnun-
gen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen 
Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende 
Tätigkeiten genutzt werden, installiert wird. Diese 
Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn die installier-
te Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut Markt-
stammdatenregister nicht mehr als 30 kW (peak) 
beträgt.

Unentgeltliche Wertabgabe 
Altfälle: Ein Unternehmer konnte eine vor dem  
1. Januar 2023 angeschaffte Photovoltaikanlage voll 
seinem Unternehmen zuordnen. Wenn er auf die An-
wendung der Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) 
verzichtet hat, ist er zum vollen Vorsteuerabzug aus der 
Anschaffung berechtigt. 

· · ·

Zur ausführlichen Version:  

Klicken Sie hier

https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/kassen-nachschau-keine-hohen-huerden-fuer-den-uebergang-zu-einer-aussenpruefung.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/photovoltaikanlagen-finanzverwaltung-aeussert-sich-zum-neuen-nullsteuersatz.html
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Keine Steuerschuld für  
überhöhten Steuerausweis  
an Endverbraucher

Weist ein Unternehmer in der Rech-
nung einen höheren als den gesetzlich 
geschuldeten Umsatzsteuerbetrag aus 
(zum Beispiel 19 % anstatt 7 %), schul-
det er auch den überhöhten Betrag. 

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Positive Steueränderungen 
für Alleinerziehende

Seit 2023 beträgt der Grundentlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende mit 
einem Kind pauschal 4.260 Euro pro 
Jahr. Dieser Betrag erhöht sich für 
jedes weitere Kind, für das ebenfalls 
die Voraussetzungen des § 24b Ein-
kommensteuergesetz erfüllt werden, 
um jeweils 240 Euro. 

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Künstlersozialabgabe – 
Meldung bis zum  
31. März 2023

Haben Sie im letzten Jahr selbständi-
ge Künstler oder Publizisten beauf-
tragt und ihnen Entgelte gezahlt? 
Dann müssen Sie jetzt daran denken, 
diese Entgelte bis zum 31. März 2023 
an die Künstlersozialkasse zu melden. 
Nach dieser Jahresmeldung wird die 
für das Jahr 2022 fällige Künstlerso-
zialabgabe berechnet.

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/keine-steuerschuld-fuer-ueberhoehten-steuerausweis-an-endverbraucher.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/positive-steueraenderungen-fuer-alleinerziehende.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/archiv/kuenstlersozialabgabe-meldung-bis-zum-31-maerz-2023.html
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New Work – persönliche 
und rechtliche Leitplanken 
für mobiles Arbeiten
RWT-Seminar am 11. Mai 2023

Mehr erfahren

NIS2 – Cyber Security ist 
„Chefsache“!

RWT-Webinar am 29. März 2023

Mehr erfahren

Wir sehen die Welt mit den 
Augen eines Unternehmers. 

Entdecken Sie unser ganzheitliches Beratungssystem.

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER · RECHTSANWÄLTE 
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https://www.rwt-gruppe.de/veranstaltungen/detail/new-work-persoenliche-und-rechtliche-leitplanken-fuer-mobiles-arbeiten.html
https://www.rwt-gruppe.de/veranstaltungen/detail/nis2-cyber-security-ist-chefsache.html
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